
 und wird zum 30.01.2024 gegründet.



§ 4 Beendigung der MitgliedschaŌ

§ 4.1 Die MitgliedschaŌ endet
a)  mit dem Tod des Mitglieds
b)  durch AustriƩ
c)  durch Streichung von der Mitgliederliste
d)  durch Ausschluss aus dem Verein
e)  bei jurisƟschen Personen durch deren Auflösung

§ 4.2 Der freiwillige AustriƩ erfolgt durch schriŌliche Erklärung an den Vorstand des Vereins. 
Der freiwillige AustriƩ ist zum Ende eines jeden Monats möglich.

§ 4.3 Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand nach Anhörung der 
Mitgliederversammlung.

§ 4.4 Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es/sie/er mindestens 
zwei Monate mit der Beitragszahlung im Rückstand ist und trotz schriŌlicher Mahnung 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist. Die Streichung erfolgt durch 
Beschluss des Vorstandes und ist dem Mitglied mit einfacher Post mitzuteilen.

§ 4.5 Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Rechte des Mitglieds.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

§ 5.1 Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit der 
Mitgliedsbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung festgelegt.

§ 5.2 Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 6 Organe des Vereins

a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 7 Vorstand

Der Vorstand besteht aus:
  a) dem Vorstandsvorsitzenden
  b) seinem Stellvertreter
  c) dem Kassenwart
Der Verein wird durch die Mehrheit der Vorstandmitglieder vertreten.

§ 8 Beschlussfassung des Vorstandes

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen. In jedem Fall ist eine 
Einberufungsfrist von 7 Tagen einzuhalten. Eine Vorstandssitzung ist dann gülƟg und 
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